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73. Gesetz vom 27. September 2007 über den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland 

Der Landtag hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

§ 1 
Mitglieder, Rechtsform und Aufgaben 

(1) Die im Abs. 3 genannten Gemeinden bilden einen Gemeindeverband im Sinne des Art. 116a 
Abs. 2 B-VG. 

(2) Der Gemeindeverband führt den Namen „Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland“. Er ist 
eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Eisenstadt. Im folgenden wird er kurz „Ver-
band“ bezeichnet. 

(3) Mitglieder des Verbandes sind die Freistädte Eisenstadt und Rust sowie die Gemeinden Donners-
kirchen, Großhöflein, Hornstein, Klingenbach, Mörbisch, Müllendorf, Neufeld an der Leitha, Oggau am 
Neusiedler See, Oslip, Purbach am Neusiedler See, St. Margarethen im Burgenland, Schützen am Gebirge, 
Siegendorf, Steinbrunn, Trausdorf an der Wulka, Wimpassing an der Leitha, Wulkaprodersdorf, Zagersdorf, 
Zillingtal, Neusiedl am See, Andau, Apetlon, Breitenbrunn, Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, 
Frauenkirchen, Gattendorf, Gols, Halbturn, Illmitz, Jois, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, 
Pamhagen, Parndorf, Podersdorf am See, St. Andrä am Zicksee, Tadten, Wallern, Weiden am See, Winden 
am See, Zurndorf, Mattersburg, Antau, Baumgarten, Draßburg, Forchtenstein, Hirm, Krensdorf, Loipers-
bach im Burgenland, Marz, Neudörfl, Pöttelsdorf, Pöttsching, Rohrbach bei Mattersburg, Bad Sauerbrunn, 
Schattendorf, Sigleß, Wiesen und Zemendorf-Stöttera. 

(4) Der Verband hat die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung einschließlich der Erhebung der 
Wasserabgaben. Der Verband ist berechtigt, auch andere gemeinnützige Aufgaben, insbesondere im Be-
reich der Wasserwirtschaft und im Interesse der Versorgungssicherheit auch über das Verbandsgebiet 
hinaus wahrzunehmen. Der Verband und seine wirtschaftlichen Unternehmungen sind nach kaufmänni-
schen Grundsätzen zu führen. 

(5) Weitere Gemeinden können über ihren Antrag in den Verband aufgenommen werden, wenn dies 
die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmberechtigten beschließt. Das-
selbe gilt für das Ausscheiden von Gemeinden. 

§ 2 
Organe 

Die Organe des Verbandes sind: 
 1. die Verbandsversammlung, 
 2. der Vorstand, 
 3. die Obfrau oder der Obmann und 
 4. der Kontrollausschuss. 
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§ 3 
Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus Vertreterinnen oder Vertretern der verbandsangehörigen 
Gemeinden, die vom Gemeinderat jeder Gemeinde gewählt werden. Für jede Vertreterin oder jeden Ver-
treter ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Diese Vertreterinnen und Vertreter sowie die Ersatzmitglieder  
müssen dem entsendenden Gemeinderat angehören. Hinsichtlich der Entsendung finden die Bestimmun-
gen der Gemeindewahlordnung 1992, LGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung, über die Wahl der 
Mitglieder des Gemeindevorstandes sinngemäß Anwendung. Jede Gemeinde kann die von ihr entsen-
deten Vertreterinnen oder Vertreter und Ersatzmitglieder ersetzen. Ersatzmitglieder treten sowohl im 
Falle einer bloß vorübergehenden Verhinderung, als auch im Falle eines gänzlichen Ausscheidens von 
Vertreterinnen oder Vertretern der Verbandsversammlung in der Reihenfolge, in der sie gewählt wurden, 
an deren Stelle. 

(2) Die Zahl der von jeder Gemeinde in die Verbandsversammlung zu entsendenden Vertreterinnen 
oder Vertreter wird wie folgt bestimmt: Gemeinden bis zu 1 000 Einwohnern entsenden je eine Vertrete-
rin oder einen Vertreter, Gemeinden mit mehr als 1 000 Einwohnern entsenden für je 1 000 Einwohner je 
eine Vertreterin oder einen Vertreter. Bruchteile bleiben unberücksichtigt. Für die Einwohnerzahl ist die 
jeweils letzte Volkszählung maßgebend. 

(3) Die Funktionsdauer der Verbandsversammlung entspricht der Gemeinderatswahlperiode und dauert 
jedenfalls so lange, bis die neue Verbandsversammlung zusammentritt. 

§ 4 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsversammlung sind vorbehalten: 
 1. die Wahl und die Abwahl der Obfrau oder des Obmannes, deren oder dessen Stellvertreterinnen 

oder Stellvertreter und der übrigen Vorstandsmitglieder sowie die Wahl des Kontrollausschusses 
und der jeweiligen Ersatzmitglieder; 

 2. die Beschlussfassung über die Aufwandsentschädigung der Obfrau oder des Obmannes, deren 
oder dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und der übrigen Mitglieder des Vorstandes 
sowie des Prüfungsausschusses; 

 3. die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und des Rechnungsabschlusses; 
 4. die Beschlussfassung über die Wasserabgabenordnung; 
 5. die Beschlussfassung über die Wasserleitungsordnung; 
 6. die Beschlussfassung über den Dienstpostenplan; 
 7. die Beschlussfassung über die Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Bediensteten des Verbandes; 
 8. die Beschlussfassung über den Umfang der Bauherstellungen, über deren Finanzierung, von Dar-

lehensaufnahmen und der Übernahme von Haftungen; 
 9. die Errichtung und der Beitritt zu wirtschaftlichen Unternehmungen; 
 10. die Zustimmung zur Ausübung von Eigentümerrechten in wirtschaftlichen Unternehmungen zur 

Gründung von weiteren Unternehmungen; 
 11. die Aufnahme oder das Ausscheiden von Gemeinden; 
 12. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung der Verbandsversammlung und des Kontroll-

ausschusses; 
 13. die Beschlussfassung über jene Angelegenheiten, deren Entscheidung sich die Verbandsversammlung 

vorbehalten hat oder in welchen der Vorstand die Entscheidung der Verbandsversammlung anruft. 
(2) Beschlüsse gemäß Abs. 1 Z 2, 5, 7 und 11 bedürfen der Genehmigung der Landesregierung. Diese 

Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Beschlussfassung Rechtsvorschriften verletzt, die 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts verhindert oder die ordnungsge-
mäße Erfüllung der dem Verband übertragenen Aufgaben oder seiner privatrechtlichen Verpflichtungen 
gefährdet würden, oder wenn die beabsichtigte Maßnahme für den Verband mit einem finanziellen Nach-
teil oder Risiko verbunden ist. Über den Antrag auf Genehmigung hat die Aufsichtsbehörde ohne unnöti-
gen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach seinem Einlangen zu entscheiden. 

(3) Beschlüsse gemäß Abs. 1 Z 3, 6, 8, 9 und 10 sind der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. 

§ 5 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung hat nach Bedarf, mindestens aber einmal in jedem Jahr zusammenzutreten. 
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(2) Die Verbandsversammlung ist innerhalb von vier Wochen zu einer außerordentlichen Sitzung ein-
zuberufen, wenn dies der Vorstand oder wenigstens ein Viertel der Vertreter der Verbandsgemeinden 
beantragt. Der Antrag ist unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich einzubringen. Die Frist 
beginnt mit dem Einlangen des Antrages bei der Obfrau oder beim Obmann zu laufen. 

(3) Zeit und Ort der Sitzung der Verbandsversammlung bestimmt die Obfrau oder der Obmann. Die 
Einladung zur Sitzung der Verbandsversammlung ist den Mitgliedsgemeinden spätestens zwei Wochen 
vor der Abhaltung nachweislich zuzustellen. In der Einladung müssen Zeit und Ort der Sitzung und deren 
Tagesordnung angegeben sein. Ein Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, kann nur behandelt 
werden, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von vier Fünftel seine Aufnahme in die 
Tagesordnung beschließt. 

(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der Vertreter der 
Gemeinden anwesend sind. Ist die Verbandsversammlung nicht beschlussfähig oder tritt die Beschlussun-
fähigkeit im Laufe der Sitzung ein, so kann der Obmann oder die Obfrau hinsichtlich der unerledigten 
Verhandlungsgegenstände binnen vier Wochen eine neuerliche Sitzung einberufen. Die Verbandsver-
sammlung ist in diesem Fall beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Auf 
diesen Umstand ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(5) Zu einem gültigen Beschluss ist, sofern in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(6) Jeder Vertreter  hat eine Stimme. 
(7) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind nicht öffentlich, soweit diese nicht anderes beschließt. 

§ 6 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 
 1. der Obfrau oder dem Obmann, 
 2. der ersten und zweiten Stellvertreterin oder dem ersten und zweiten Stellvertreter und 
 3. vier weiteren Mitgliedern. 

(2) Die Obfrau oder der Obmann wird von der Verbandsversammlung aus deren Mitte gewählt. Die 
Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes erfolgt unter Einrechnung des Obmannes oder der Obfrau 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der Gemeindewahlordnung 1992, LGBl. Nr. 54, in der 
jeweils geltenden Fassung über die Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes. Die Vorstandsmitglie-
der und deren Ersatzmitglieder können auch in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt werden. 

(3) Die Funktionsdauer des Vorstandes und des Kontrollausschusses entspricht der Gemeinderats-
wahlperiode, jedoch mit der Maßgabe, dass die Funktion erst mit der Wahl des neuen Vorstandes endet. 
Die Wahl hat binnen sechs Monaten nach jeder allgemeinen Gemeinderatswahl stattzufinden. 

§ 7 
Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist in den Angelegenheiten des Verbandes das verwaltende und vollziehende Organ, 
soweit nicht einzelne Angelegenheiten der Verbandsversammlung oder dem Obmann oder der Obfrau 
vorbehalten sind. Er überwacht die Geschäftsführung in allen Bereichen des Verbandes. 

(2) Dem Vorstand kommen insbesondere folgende Aufgaben zu: 
 1. die Vorbereitung der Berichte und Anträge an die Verbandsversammlung; 
 2. die Genehmigung der Bauabrechnungen; 
 3. der Abschluss von Verträgen und das Eingehen von Verbindlichkeiten; 
 4. die Aufnahme von Bediensteten sowie die Auflösung von Dienstverhältnissen; 
 5. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Vorstandes. 

§ 8 
Sitzungen des Vorstandes 

(1) Die Obfrau oder der Obmann hat den Vorstand binnen vier Wochen nach der Wahl der Mitglieder 
zur ersten Sitzung einzuberufen. 

(2) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen und tritt hiezu nach Bedarf, mindestens aber in 
jedem Vierteljahr zusammen. Der Vorstand ist innerhalb von acht Tagen einzuberufen, wenn es wenigstens 
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von zwei Vorstandsmitgliedern unter Bekanntgabe wenigstens eines Tagesordnungspunktes verlangt 
wird. Die Sitzung ist spätestens innerhalb von weiteren acht Tagen abzuhalten. 

(3) Zeit und Ort der Sitzung bestimmt die Obfrau oder der Obmann. Die Einladung zur Sitzung ist 
samt der Tagesordnung wenigstens drei Tage vorher, in Fällen besonderer Dringlichkeit wenigstens 24 
Stunden vor Beginn der Sitzung zuzustellen. 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens fünf Mitglieder anwesend sind. Zu einem gülti-
gen Beschluss ist die Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Stimmberechtigten erforder-
lich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 

(5) An den Sitzungen des Vorstandes haben auch der oder die leitende Bedienstete und der technische 
Betriebsleiter oder die technische Betriebsleiterin mit beratender Stimme teilzunehmen. Soweit dies für 
die Beratungen zweckdienlich erscheint, können auch andere Personen beigezogen werden. 

(6) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. 

§ 9 
Aufgaben der Obfrau oder des Obmannes 

(1) Die Obfrau oder der Obmann beruft die Verbandsversammlung und den Vorstand zu den Sitzun-
gen ein, führt jeweils den Vorsitz und hat die Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Vorstandes 
zu vollziehen. Sie oder er führt die laufenden Geschäfte und hat insbesondere dafür zu sorgen, dass der 
Wirtschaftsplan und der Rechnungsabschluss zeitgerecht erstellt werden. Ihr oder ihm unterstehen die 
Bediensteten im Rahmen des geltenden Dienstrechtes. 

(2) Die Obfrau oder der Obmann vertreten den Verband nach außen. Ausfertigungen und Erledigun-
gen werden von ihr bzw. ihm oder in ihrem bzw. seinem Namen gezeichnet. Urkunden, durch die für den 
Verband Rechtsverbindlichkeiten begründet werden, müssen von der Obfrau oder dem Obmann und 
einem weiteren Mitglied des Vorstandes unterfertigt werden. 

(3) Die Obfrau oder der Obmann wird im Verhinderungsfall durch die erste Stellvertreterin oder den 
ersten Stellvertreter, und wenn auch diese oder dieser verhindert ist, durch die zweite Stellvertreterin oder 
den zweiten Stellvertreter vertreten. 

§ 10 
Kontrollausschuss 

(1) Die Verbandsversammlung hat aus ihrer Mitte einen aus drei Mitgliedern bestehenden Kontroll-
ausschuss entsprechend der Zusammensetzung der Verbandsversammlung zu wählen. Für jedes Mitglied 
ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Diese können auch in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt werden. 

(2) Dem Kontrollausschuss obliegt die Überprüfung der Geschäftsführung und der Gebarung des Ver-
bandes. 

(3) Den Beratungen des Kontrollausschusses können Sachverständige beigezogen werden. Über die 
Geschäftsführung des Kontrollausschusses kann die Verbandsversammlung nähere Bestimmungen erlassen. 

§ 11 
Geschäftsführung der Organe 

Sofern dieses Gesetz nicht anderes bestimmt, ist die Geschäftsführung der Verbandsorgane unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 36 bis 42, 45 Abs. 1 bis 6 und 9, §§ 46 und 49 der 
Burgenländischen Gemeindeordnung 2003, LGBl. Nr. 55, in der jeweils geltenden Fassung, vorzuneh-
men; hiebei tritt an die Stelle des Gemeinderates die Verbandsversammlung, an die Stelle des Gemeinde-
vorstandes der Vorstand und an die Stelle des Bürgermeisters die Obfrau oder der Obmann. 

§ 12 
Entschädigung der Organe 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes und des Kontrollausschusses erhalten für die mit ihrer Tätigkeit 
verbundenen Auslagen aus den Mitteln des Verbandes eine Entschädigung, deren Höhe die Verbandsver-
sammlung beschließt. 

(2) Die den Mitgliedern der Verbandsversammlung erwachsenden Barauslagen sind diesen von den 
entsendenden Gemeinden zu vergüten. 
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§ 13 
Unvereinbarkeit 

Kein Mitglied des Vorstandes oder Kontrollausschusses darf während seiner Funktionsdauer Bau- und 
Lieferaufträge und sonstige Dienstleistungen für den Verband und seine Unternehmungen erbringen oder  
deren Dienstnehmerin oder Dienstnehmer sein. Dies gilt auch für juristische Personen, an denen ein Mit-
glied des Vorstandes oder des Kontrollausschusses maßgeblich beteiligt ist. 

§ 14 
Entwurf des Wirtschaftsplans 

(1) Der Entwurf des Wirtschaftsplans ist durch zwei Wochen während der Dienstzeit in den Dienst-
stellen des Verbandes zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

(2) Den Mitgliedern der Verbandsversammlung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans im Wege der 
Gemeinde mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zuzustellen. 

§ 15 
Wirtschaftsplan und Rechnungsabschluss 

(1) Die Obfrau oder der Obmann hat den Wirtschaftsplan für das nächste Wirtschaftsjahr bis längstens 
30. November und den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Wirtschaftsjahr bis längstens 31. März 
zu verfassen und dem Vorstand vorzulegen. Der Vorstand hat den Wirtschaftsplan und den Rechnungsab-
schluss an die Verbandsgemeinden unter Bestimmung einer Frist von wenigstens zwei Wochen zur Stel-
lungnahme zu übersenden. Weiters hat er am Sitz des Verbandes zwei Wochen kundzumachen, dass der 
Wirtschaftsplan und der Rechnungsabschluss während der Dienststunden beim Verband zur öffentlichen 
Einsicht aufliegen. Der Wirtschaftsplan für das nächste Haushaltsjahr und der Rechnungsabschluss für 
das abgelaufene Wirtschaftsjahr samt den allenfalls eingelangten Einwendungen sind in der jeweils 
nächsten Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Landesregierung ist je eine Ab-
schrift des genehmigten Wirtschaftsplanes und des genehmigten Rechnungsabschlusses zu übermitteln. 

(2) Wird der Wirtschaftsplan nicht zeitgerecht beschlossen, gilt als Provisorium bis zur Beschlussfas-
sung desselben der Wirtschaftsplan des vorangegangenen Jahres. 

(3) Der Rechnungsabschluss ist auf Grundlage einer nach kaufmännischen Grundsätzen erstellten Bi-
lanz auszuarbeiten. 

(4) Der Rechnungsabschluss und die Bilanz sind vor Vorlage an die Verbandsversammlung, die jeden-
falls vor Ablauf des nächstfolgenden Haushaltsjahres zu erfolgen hat, in den Dienststellen des Verbandes 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. § 14 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 16 
Anordnungsbefugnis in Fällen äußerster Dringlichkeit 

In Fällen äußerster Dringlichkeit oder bei Gefahr im Verzug kann die Obfrau oder der Obmann die 
dringend notwendigen außer- und überplanmäßigen Ausgaben anordnen, muss jedoch unverzüglich die 
nachträgliche Genehmigung des Vorstandes erwirken. 

§ 17 
Grundsätze der Gebarung 

Die Finanzgebarung hat nach den Grundsätzen der kaufmännischen Betriebsaufzeichnungen (Doppik) 
zu erfolgen. 

§ 18 
Wirtschaftliche Unternehmungen 

(1) Der Verband ist berechtigt, im Rahmen seines Aufgabenbereiches wirtschaftliche Unter-
nehmungen zu errichten oder solchen beizutreten. 

(2) Die Vertretung des Verbandes in wirtschaftlichen Unternehmungen obliegt dem Obmann oder der 
Obfrau. Diese sind für die genaue Befolgung der von der Verbandsversammlung oder dem Vorstand 
erteilten Richtlinien und Weisungen verantwortlich und haftbar. 
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2. ABSCHNITT 

§ 19 
Anschlusspflicht 

(1) Die Eigentümer aller Grundstücke mit Bauten, Betrieben und Anlagen im Gebiet der Verbands-
gemeinden, die aus der Wasserleitung des Verbandes mit Wasser versorgt werden können, sind verpflich-
tet, das für die Benützung dieser Grundstücke mit Bauten, Betrieben oder Anlagen erforderliche Trink- 
und Nutzwasser aus der Wasserleitung zu beziehen und zu diesem Zwecke den Anschluss ihrer 
Grundstücke an die Wasserleitung herstellen zu lassen. 

(2) Als Grundstücke mit Bauten, Betrieben und Anlagen, die aus der Wasserleitung versorgt werden 
können, sind jene zu betrachten, die an einer Versorgungsleitung liegen und bei denen die kürzeste Ver-
bindung bis zur Grenze der Grundstückes nicht mehr als 50 m beträgt. 

§ 20 
Ausnahmen von der Anschlusspflicht 

(1) Eine Anschlusspflicht besteht nicht, wenn im Zeitpunkt des beabsichtigten Anschlusses bei 
Grundstücken mit schon bestehenden Bauten, Betrieben oder Anlagen eine allen gesundheitlichen Anfor-
derungen entsprechende Wasserversorgungsanlage besteht, die außer Nutzwasser auch Trinkwasser in 
einer zum menschlichen Genuss vollkommen geeigneten Beschaffenheit und in hinreichender Menge zur 
Verfügung stellt und der Anschluss an die öffentliche Wasserleitung mit unverhältnismäßig höheren wirt-
schaftlichen Belastungen des Eigentümers verbunden wäre. 

(2) Der Verband kann industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe sowie öffentliche 
Anstalten von der Verpflichtung zum Bezug von Nutzwasser befreien. Von einer solchen Befreiung sind 
jedoch Betriebe auszunehmen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen auch der Bezug von Nutzwasser 
aus der Wasserleitung erforderlich ist. 

(3) Der Verband kann Betriebe, die einen unverhältnismäßig großen Verbrauch an Nutzwasser haben 
(zB größere Industriebetriebe), aus Gründen der Trinkwasserversorgung vom Bezug von Nutzwasser aus-
schließen, wenn ihnen die Beschaffung von Nutzwasser billigerweise anderweitig zugemutet werden kann. 

(4) Der Bezug von Trinkwasser darf niemandem verweigert werden, sofern er den gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachkommt. 

§ 21 
Feststellung der Anschlusspflicht 

(1) Die Anschlusspflicht ist durch Bescheid des Verbandes gegenüber dem Anschlusspflichtigen fest-
zustellen. 

(2) Kommt die oder der Anschlusspflichtige ihrer oder seiner Verpflichtung zum Anschluss oder zur 
Herstellung der Anschlussleitung innerhalb der Leistungsfrist nicht nach, so kann der Verband die Ersatz-
vornahme auf Kosten der oder des Anschlusspflichtigen durch die Bezirksverwaltungsbehörde erwirken.  

§ 22 
Freiwilliger Anschluss 

(1) Der Verband kann Eigentümerinnen oder Eigentümern von Grundstücken mit Bauten, Betrieben 
oder Anlagen, für die ein Anschlusszwang nicht besteht, aufgrund eines schriftlichen Antrages den An-
schluss an die Verbandswasserleitung gestatten, sofern dadurch die Leistungsfähigkeit der Verbandswas-
serleitung unter Berücksichtigung der Versorgungspflicht nicht beeinträchtigt wird. Die Belieferung aus 
der Verbandswasserleitung kann dabei auf die Entnahme von Trinkwasser beschränkt werden. 

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auch auf freiwillige Anschlüsse anzuwenden. 

§ 23 
Wasserbezug und Wasserzähler 

(1) Der Wasserbezug hat grundsätzlich über Wasserzähler zu erfolgen. Die Entnahme von Wasser aus 
der Verbandswasserleitung ohne Wasserzähler darf nur in Ausnahmefällen bewilligt werden, wenn die 
Entnahme vorübergehend erfolgt und wegen der besonderen Art und des Zweckes der Entnahme der 
Einbau eines Wasserzählers technisch oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 
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(2) Der Wasserzähler ist vom Verband einzubauen. Der oder die Anschlusspflichtige hat die hiezu er-
forderlichen Arbeiten zu dulden und die zum Schutz des Wasserzählers erforderlichen Einrichtungen auf  
ihre oder seine Kosten zu errichten und instand zu halten. 

(3) Neben der nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Prüfung ist die Prüfung des 
Wasserzählers durch den Verband zu veranlassen, wenn die oder der zur Entrichtung der Wasserbezugs-
gebühr Verpflichtete die Richtigkeit der vom Wasserzähler angezeigten Wassermenge bestreitet. Ergibt 
die Prüfung, dass die Messgenauigkeit des Wasserzählers gegeben ist, ist der bzw. dem Abgabenpflichti-
gen der Ersatz der Kosten der Prüfung des Wasserzählers vorzuschreiben, anderenfalls trägt der Verband 
die Prüfkosten. 

(4) Bei Neubauten und Sanierungen hat die Herstellung der Anschlussleitung einschließlich der Was-
serzähler durch den Verband auf Kosten der oder des Anschlusspflichtigen zu erfolgen. Der oder die 
Anschlusspflichtige hat die hiezu erforderlichen Arbeiten zu dulden. Die Herstellung der Hausleitung 
obliegt dem Anschlusswerber. 

(5) Sämtliche Anschlussleitungen bis einschließlich der Wasserzähler sind Eigentum des Verbandes 
oder gehen nach deren Fertigstellung in das Eigentum des Verbandes über. 

§ 24 
Wasserleitungsordnung 

(1) Der Verband hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die näheren Vorschriften über die 
Durchführung des Anschlusses und den Wasserbezug zu erlassen (Wasserleitungsordnung). 

(2) Insbesondere können Vorschriften erlassen werden über 
 1. den Versorgungsbereich, 
 2. die Anschlusspflicht und Feststellung des Belieferungsanspruches, 
 3. die Anmeldung des Wasserbezuges, 
 4. die Anschlussleitungen, Hydranten und Feuerlöscheinrichtungen, 
 5. die Grundinanspruchnahme, 
 6. die Wasserzählung, 
 7. die Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers, 
 8. die Beendigung des Wasserbezuges, 
 9. die Einschränkung des Wasserbezuges im öffentlichen Interesse und 
 10. die Pflichten des Wasserabnehmers. 

(3) Die Wasserleitungsordnung tritt mit Kundmachung im Landesamtsblatt für das Burgenland in Kraft. 

3. ABSCHNITT 

§ 25 
Wasserabgaben 

(1) Der Verband wird ermächtigt, durch Verordnung (Wasserabgabenordnung) folgende Abgaben für 
die Benützung der Verbandswasserleitung und den Wasserbezug zu erheben: 
 1. Wasserleitungsabgabe, 
 2. Grundgebühr und 
 3. Wasserbezugsgebühr. 

(2) Die Höhe der Wasserabgaben ist so festzusetzen, dass der mutmaßliche Jahresertrag der Gebühren 
das doppelte Jahreserfordernis für die Errichtung, Erhaltung und den Betrieb der Einrichtungen und An-
lagen sowie für die Verzinsung und Tilgung der Errichtungskosten unter Berücksichtigung einer der Art 
der Einrichtungen oder Anlagen entsprechenden Lebensdauer nicht übersteigt. 

§ 26 
Wasserleitungsabgabe 

Die Wasserleitungsabgabe ist nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Dezember 1961 über die 
Einhebung einer Wasserleitungsabgabe durch die Gemeinden, LGBl. Nr. 6/1962 in der jeweils geltenden 
Fassung, zu erheben. 
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§ 27 
Grundgebühr und Wasserbezugsgebühr 

(1) Für die Benützung der Wasserverbandsanlage und für den Wasserbezug sind eine Grundgebühr 
und eine Wasserbezugsgebühr zu entrichten. 

(2) Die Grundgebühr setzt sich aus der Bereitstellungsgebühr und der Wasserzählergebühr (Wasser-
zählermiete) zusammen. 

(3) Die Bereitstellungsgebühr ist eine einheitliche monatliche Gebühr pro Wohneinheit oder Einzelan-
schluss an die Verbandswasserleitung. Die Höhe der Bereitstellungsgebühr ist so festzusetzen, dass ihr 
Anteil 50 % der Wasserbezugsgebühr des der Festsetzung vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

(4) Die Wasserzählergebühr (Wasserzählermiete) ist eine dimensionsabhängige monatliche Gebühr. 
Die Wasserzählergebühr (Wasserzählermiete) ist so festzusetzen, dass ihr Anteil 25 % der Wasserbezugs-
gebühr des der Festsetzung vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

(5) Die Wasserbezugsgebühr besteht aus dem Produkt der bezogenen Wassermenge in Kubikmeter 
mit dem für einen Kubikmeter Wasser festgesetzten Geldbetrag. 

(6) Für Nutzwasser aus nur für Nutzwasser bestimmten Leitungen kann in der Wasserabgabenordnung ein 
eigener Tarif festgesetzt werden, der 70 % der Wasserbezugsgebühr für Trinkwasser nicht übersteigen darf. 

(7) Wenn der Wasserbezug ohne Wasserzähler erfolgt, ist die bezogene Wassermenge im Einver-
nehmen mit dem Bezieher durch den Verband festzulegen. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, ist 
die bezogene Wassermenge vom Verband zu schätzen und der Berechnung der Wasserbezugsgebühr 
zugrunde zulegen. 

§ 28 
Gemeinsame Bestimmungen für die Wasserbezugsgebühr und Grundgebühr 

(1) Die Wasserbezugsgebühr und die Grundgebühr sind für einen Abrechnungszeitraum festzusetzen. 
Dieser darf nicht kürzer als zwei Monate und nicht länger als ein Jahr betragen und ist in der Wasserab-
gabenordnung festzusetzen. 

(2) Im Falle einer Änderung der Wasserbezugsgebühr und der Grundgebühr während eines Abrech-
nungszeitraumes hat eine aliquote Vorschreibung entsprechend den jeweils geltenden Gebührensätzen zu 
erfolgen. 

(3) Der bei der Ablesung ermittelte Wasserzählerstand ist die Grundlage für die Berechnung des Was-
serverbrauches. Die Höhe der vierteljährlichen Akontierungen richtet sich nach dem Wasserverbrauch der 
letzten Ableseperiode und der monatlich anfallenden Grundgebühr. 

(4) Der oder die Gebührenpflichtige hat keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Grundgebühr und 
der Wasserbezugsgebühr, wenn der Wasserbezug eingeschränkt wird, bei Druckabfall und bei einer nicht 
gesundheitsschädlichen Änderung der Wasserbeschaffenheit. 

§ 29 
Wasserbezug für öffentliche Zwecke 

Für den Gebrauch von öffentlichem Gut der Verbandsgemeinden durch Einbauten des Verbandes sowie 
zum Wasserbezug für öffentliche Zwecke werden jeder Verbandsgemeinde 5 % der in dieser Gemeinde für 
Privathaushalte abgenommenen Wassermenge vergütet. Für eine darüber hinausgehende Wassermenge hat 
die Gemeinde eine Wasserbezugsgebühr gemäß § 27 zu entrichten. 

§ 30 
Wasserabgabenordnung 

Die Wasserabgabenordnung ist nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung durch öffent-
lichen Anschlag an der Amtstafel des Verbandes zwei Wochen kundzumachen. Sie tritt am Monatsersten, 
der dem Anschlag an der Amtstafel folgt, in Kraft. 

§ 31 
Veränderungsanzeige 

(1) Tritt im Wasserverbrauch an einem angeschlossenen Grundstück mit Bauten, Betrieben oder An-
lagen eine den Bestimmungen der Wasserleitungsordnung entsprechende Änderung der angemeldeten 
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Wassermenge ein oder ändert sich die Anzahl der angeschlossenen Wohneinheiten oder ändert sich die 
Nutzungsart, so hat die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer dem Verband diese Veränderung 
spätestens zwei Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich bekannt zu geben (Veränderungsanzeige). 

(2) Die in Abs. 1 festgesetzte Frist kann auf Antrag verlängert werden. 

§ 32 
Entstehung des Gebührenanspruches, Gebührenpflicht, Fälligkeit 

(1) Der Anspruch auf die Wasserbezugsgebühr und die Grundgebühr entsteht mit dem Einbau des 
Wasserzählers, sofern ein solcher auf Grund der Bestimmungen des § 23 Abs. 1 nicht eingebaut ist, ent-
steht der Anspruch auf die Wasserbezugsgebühr und die Bereitstellungsgebühr mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Wasserbezug möglich ist.  

(2) Abgabenpflichtig ist grundsätzlich die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des angeschlossenen 
Grundstückes. Sofern ein Grundstück und darauf errichtete Bauten, Betriebe oder Anlagen im Eigentum 
verschiedener Personen stehen, ist jeweils der Eigentümer der Bauten, Betriebe oder Anlagen Abgaben-
schuldner. Die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer haftet jedoch mit der Eigentümerin bzw. dem 
Eigentümer der Bauten, Betriebe oder Anlagen zur ungeteilten Hand für die Entrichtung der Abgaben.  

(3) Im Falle des Wasserbezuges gemäß § 22 ist die Bezieherin oder der Bezieher verpflichtet, die 
Wasserbezugsgebühr und die Grundgebühr zu entrichten.  

(4) Im Falle der Vermietung, Verpachtung, Einräumung eines Fruchtgenussrechtes oder sonstige 
Gebrauchsüberlassung des Anschlussobjektes ist die Mieterin oder der Mieter, die Pächterin oder der 
Pächter, die Fruchtnießerin oder der Fruchtnießer sowie sonstige Inhaberin oder sonstiger Inhaber ver-
pflichtet, die Wasserabgaben zu entrichten. Die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer haftet 
jedoch mit der Mieterin bzw. Mieter, Pächterin bzw. Pächter oder Fruchtnießerin bzw. Fruchtnießer zur 
ungeteilten Hand für die Entrichtung der Abgaben.  

(5) Die nach diesem Gesetz erlassenen Bescheide mit Ausnahme jener nach § 34 haben dingliche 
Wirkung.  

§ 33 
Behörden und Verfahren 

(1) Der Obfrau oder dem Obmann obliegt die Besorgung behördlicher Aufgaben in erster Instanz. 
(2) Dem Vorstand obliegt die Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide erster Instanz. 
(3) Im Verfahren zur Bemessung, Vorschreibung und Einhebung der Abgaben sind die Bestimmungen 

der Burgenländischen Landesabgabenordnung - LAO in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
(4) Verfahren zur Erlassung anderer Bescheide sind nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen zu führen. 
(5) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits anhängigen Verfahren sind nach den 

bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu führen. 

§ 34 
Kosten des Versorgungsnetzes 

Die für den Bau, für die Sanierung und den laufenden Betrieb des Versorgungsnetzes erforderlichen 
Kosten sind, soweit sie nicht durch eigene Beiträge oder Beiträge des Bundes, des Landes oder aus anderen 
Einnahmen gedeckt sind, durch Beiträge der verbandsangehörigen Gemeinden aufzubringen. 

4. ABSCHNITT 

§ 35 
Aufsicht 

Aufsichtsbehörde ist die Landesregierung. Eine Genehmigung der Landesregierung ist nur erforder-
lich, wenn dies in diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 
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§ 36 
Vorstellung 

Wer durch den Bescheid des Vorstandes in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet, kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides dagegen eine mit einem begründeten Antrag versehene 
Vorstellung an die Landesregierung erheben. Der § 84 Abs. 2 bis 6 der Burgenländischen Gemeindeord-
nung 2003, LGBl. Nr. 55 in der jeweils geltenden Fassung, gilt hiebei sinngemäß. 

5. ABSCHNITT 

§ 37 
Strafbestimmungen 

Wer 
 1. aus der Verbandswasserleitung ohne Bewilligung des Verbandes Wasser entnimmt, 
 2. den Einbau eines Wasserzählers behindert oder einen eingebauten Wasserzähler beschädigt, 
 3. die in § 31 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
 4. einen Anschluss trotz Anschlusspflicht im Sinne der Bestimmungen dieses Gesetzes unterlässt, 

behindert oder vereitelt, 
 5. durch Handlung, Duldung oder Unterlassung die Güte des Wassers im Leitungsnetz beeinträch-

tigt oder gefährdet, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis 720 Euro zu bestrafen. 

§ 38 
Eigener Wirkungsbereich 

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinden und des Verbandes sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches. 

§ 39  
Rechtsnachfolge 

Der „Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland“ im Sinne dieses Gesetzes ist Gesamtrechtsnach-
folger des mit Landesgesetz vom 12. 7. 1956, LGBl. 10/1956, gebildeten Verbandes.  

§ 40 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2007 in Kraft. 
(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom 13. Juli 1956, über die Bildung eines Ver-

bandes zur Errichtung und zum Betrieb einer öffentlichen Wasserleitung für die Gemeinden des nördli-
chen Burgenlandes, LGBl. 10/1956, außer Kraft. 

 
 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Prior  Nießl 

 
 

74. Gesetz vom 27. September 2007 über Sozialbetreuungsberufe (Burgenländisches Sozial-
betreuungsberufegesetz - Bgld. SBBG) 

Der Landtag hat beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Dieses Gesetz regelt das Berufsbild, die Tätigkeit und die Ausbildung von Personen in Sozial-
betreuungsberufen sowie die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung. 
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(2) Regelungen des Bundes zu Gesundheitsberufen bleiben unberührt. 

§ 2 
Sozialbetreuungsberufe 

Als Personen, die Sozialbetreuungsberufe ausüben, gelten: 
 1. Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuer 
 a) mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (Diplom-Sozialbetreuerinnen A oder Diplom-Sozialbetreuer A); 
 b) mit dem Schwerpunkt Familienarbeit (Diplom-Sozialbetreuerinnen F oder Diplom-Sozialbe-

treuer F); 
 c) mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit (Diplom-Sozialbetreuerinnen BA oder Diplom-Sozial-

betreuer BA); 
 d) mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung (Diplom-Sozialbetreuerinnen BB oder Diplom-

Sozialbetreuer BB); 
 2. Fach-Sozialbetreuerinnen oder Fach-Sozialbetreuer 
 a) mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (Fach-Sozialbetreuerinnen A oder Fach-Sozialbetreuer A); 
 b) mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit (Fach-Sozialbetreuerinnen BA oder Fach-Sozialbe-

treuer BA); 
 c) mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung (Fach-Sozialbetreuerinnen BB oder Fach-Sozial-

betreuer BB); 
 3. Heimhelferinnen oder Heimhelfer. 

§ 3 
Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuer 

(1) Die Tätigkeiten von Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuern umfassen alle Auf-
gaben, die auch Fach-Sozialbetreuerinnen oder Fach-Sozialbetreuern gemäß § 4 obliegen. Der Aufgaben-
bereich besteht aus einem eigenverantwortlichen Bereich und einem Bereich, der die Tätigkeit der Pfle-
gehelferin oder des Pflegehelfers nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I 
Nr. 108/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 90/2006, sowie - im Falle des Schwerpunkts Be-
hindertenbegleitung (BB) - die Unterstützung bei der Basisversorgung umfasst. Aufgrund ihrer vertieften, 
wissenschaftlich fundierten Ausbildung besitzen sie aber eine höhere Selbständigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit. 

(2) Darüber hinaus obliegen ihnen: 
 1. konzeptive und planerische Aufgaben betreffend die Gestaltung der Betreuungsarbeit; 
 2. die Koordination und die fachliche Anleitung von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, Helferin-

nen oder Helfern in Fragen der Sozialbetreuung; 
 3. je nach Schwerpunkt die Aufgaben nach den Abs. 4 bis 6 sowie 
 4. erforderlichenfalls die Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten, wie Angehörigen der 

ärztlichen oder der therapeutischen Berufe oder des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege. 

(3) Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuer verfügen über die Kompetenz zur Mit-
wirkung an der fachlichen Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots der eigenen Organisation oder 
Einrichtung und zur Durchführung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung. 

(4) Zu den Aufgaben von Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuern mit dem Schwer-
punkt Altenarbeit (A) gehört die Entwicklung, die eigenverantwortliche Durchführung und die Evaluie-
rung von Konzepten und Projekten betreffend Altenarbeit auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Weiters gehören zu ihren Aufgaben insbesondere: 
 1. die altersgerechte Umgestaltung der Wohnumgebung einschließlich der Beratung über und Be-

sorgung von entsprechenden Hilfsmitteln und Behelfen sowie Organisation der dafür nötigen 
Behörden- und Versicherungswege; 

 2. die Erstellung spezieller Animationsprogramme für Kleingruppen und Einzelpersonen zur Förde-
rung motorischer Fähigkeiten durch Bewegungsübungen; 

 3. die Erstellung spezieller Animationsprogramme zur Förderung der Hirnleistungsfähigkeit; 
 4. die Anregung von Kommunikationsprozessen in Kleingruppen und für Einzelne zur Verbesse-

rung des sozialen Klimas unter den Bewohnerinnen oder Bewohnern von Heimen und im Ver-
hältnis zu den Pflegepersonen; 

 5. die Erarbeitung von Strategien im Fall akuter Krisensituationen, wie etwa bei Tod von Angehöri-
gen oder einer Mitbewohnerin oder eines Mitbewohners, Depression und Suizidgefährdung, 
Verwirrung und Desorientierung oder einer Suchtproblematik; 
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 6. der Einsatz ihrer methodischen Kompetenzen, vor allem hinsichtlich Validation, Kinästhetik und 
Biografiearbeit. 

(5) Zu den Aufgaben von Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuern mit dem Schwer-
punkt Familienarbeit (F) gehören insbesondere die Aufgaben, die im Privatbereich von Familien oder 
familienähnlichen Lebensformen mit dem Ziel ausgeübt werden, den gewohnten Lebensrhythmus auf-
recht zu erhalten und die Familie oder die familienähnliche Gemeinschaft bei der Bewältigung einer 
schwierigen Lebenssituation zu unterstützen. 
Es obliegen ihnen: 
 1. die Planung und Organisation des Alltags (zB Erstellung eines Zeitplans, Haushaltskassa, Fami-

lienorganisation, gesunde Lebensführung); 
 2. die Haushaltsorganisation und -führung (zB Wohnungspflege, Wäschepflege, Zubereitung von 

Mahlzeiten oder Diätkost im Tagesablauf auch für Säuglinge und Kleinkinder); 
 3. die altersspezifische Betreuung der Kinder und Jugendlichen, Spiel- und Lernanimation sowie 

Hausaufgabenbegleitung; 
 4. die Anleitung, Beratung und Unterstützung der Betreuungsperson(en) von Familienangehörigen; 
 5. die Mitbetreuung von älteren, kranken oder behinderten Familienmitgliedern; 
 6. die Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Krisensituationen; 
 7. die Beratung, Begleitung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Sozial- und Gesund-

heitseinrichtungen sowie sonstigen öffentlichen Stellen, Ämtern und Behörden; 
 8. die Zusammenarbeit mit Betreuerinnen oder Betreuern und Einrichtungen der öffentlichen und 

freien Wohlfahrt im sozialen Umfeld (zB Teilnahme an Helferkonferenzen und Vernetzungsge-
sprächen). 

(6) Der Aufgabenbereich von Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbetreuern mit dem 
Schwerpunkt Behindertenarbeit (BA) und Behindertenbegleitung (BB) umfasst im eigenverantwortlichen 
Bereich die Entwicklung, Durchführung und Evaluierung von Konzepten und Projekten betreffend die 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung sowie bei Diplom-Sozialbetreuerinnen oder Diplom-Sozialbe-
treuern mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung zusätzlich die Kompetenzen der Beratung, Beglei-
tung und Assistenz. 
Sie sind insbesondere für folgende Maßnahmen kompetent: 
 1. eigenverantwortliche Durchführung der „personenzentrierten Lebensplanung“; 
 2. eigenverantwortliche Anwendung der aktuell anerkannten und wissenschaftlich fundierten Kon-

zepte und Methoden der basalen Pädagogik, wie zB basale Stimulation, basale Kommunikation, 
basale Aktivierung u. dgl.; 

 3. eigenverantwortliche Anwendung unterstützender, erweiternder und alternativer Kommunikati-
onsmittel wie Gebärden und Symbole unter Einsatz elektronischer Hilfsmittel. 

(7) Die Berufsbezeichnung „Diplom-Sozialbetreuerin“ oder „Diplom-Sozialbetreuer“ mit dem jewei-
ligen Zusatz nach § 2 Z 1 lit. a bis d darf nur von Personen geführt werden, die 
 1. eine Ausbildung nach Abs. 8 oder eine gleichwertige Ausbildung nach § 6 absolviert haben oder 

deren Ausbildungsnachweis nach § 7 anerkannt wurde; 
 2. das 20. Lebensjahr vollendet haben; 
 3. die für die Erfüllung der Aufgaben erforderliche gesundheitliche Eignung und Vertrauenswür-

digkeit nach § 9 Abs. 2 und 3 besitzen und 
 4. die allenfalls erforderliche Fortbildung nach § 8 absolviert haben. 

(8) Die Ausbildung zur Diplom-Sozialbetreuerin oder zum Diplom-Sozialbetreuer umfasst 1 800 Un-
terrichtseinheiten theoretische Ausbildung und 1 800 Stunden praktische Ausbildung. Sie ist in mindes-
tens drei Ausbildungsjahren in einer Bildungseinrichtung oder durch Absolvierung einzelner Module in 
anderen Ausbildungseinrichtungen zu absolvieren. Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozial-
betreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, und der Aufgaben nach den Abs. 1 bis 6 durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Ausbildung, die Ausbildungseinrichtung, das Lehrpersonal und die Abschluss-
prüfung zu erlassen. 

§ 4 
Fach-Sozialbetreuerinnen oder Fach-Sozialbetreuer 

(1) Die Aufgaben von Fach-Sozialbetreuerinnen oder Fach-Sozialbetreuern bestehen in der Mitgestal-
tung der Lebenswelt von Menschen, die aufgrund von Alter, Behinderung oder einer anderen schwierigen 
Lebenssituation in ihrer Lebensgestaltung beeinträchtigt sind. Im eigenverantwortlichen Bereich ge-
schieht dies durch Begleitung, Unterstützung und Hilfe aufgrund bestehenden Wissens über ein Leben 
mit Beeinträchtigungen. Sie erfassen die spezifische Lebenssituation dieser Menschen, führen gezielte 
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Maßnahmen entsprechend den individuellen Bedürfnissen durch, unterstützen die Gestaltung eines für 
diese Menschen lebenswerten Umfelds und leisten dadurch einen Beitrag zur Erhaltung oder Erhöhung 
der Lebensqualität. 

(2) Der eigenverantwortliche Aufgabenbereich von Fach-Sozialbetreuerinnen oder Fach-Sozialbetreuern 
mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (A) besteht in einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden 
möglichst umfassenden Begleitung, Unterstützung und Betreuung älterer Menschen einzeln oder in 
Gruppen, abgestimmt auf ihren Bedarf und umfasst insbesondere: 
 1. präventive, unterstützende, aktivierende, reaktivierende, beratende, organisatorische und admi-

nistrative Maßnahmen zur täglichen Lebensbewältigung; 
 2. Eingehen auf körperliche, seelische, soziale und geistige Bedürfnisse und Ressourcen; 
 3. Hilfen zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein 

möglichst selbständiges und eigenverantwortliches Leben im Alter; 
 4. individuelle Begleitung bei der Sinnfindung und Neuorientierung in der Lebensphase Alter; 
 5. Unterstützung bei der psychosozialen Bewältigung von Krisensituationen; 
 6. Entlastung, Begleitung und Anleitung von Angehörigen, Laienhelferinnen oder Laienhelfern; 
 7. Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen; 
 8. erforderlichenfalls die Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten, wie Angehörigen der 

ärztlichen oder der therapeutischen Berufe oder des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege. 

(3) Der eigenverantwortliche Aufgabenbereich von Fach-Sozialbetreuerinnen und Fach-Sozialbetreuern 
mit den Schwerpunkten Behindertenarbeit (BA) und Behindertenbegleitung (BB) besteht in Maßnahmen 
der Anleitung, Anregung, Beratung, Assistenz und Förderung von und erforderlichenfalls der Intervention 
für Menschen mit Behinderungen und umfasst insbesondere folgende Maßnahmen: 
 1. Unterstützung bei Kontakten zu anderen Menschen, Förderung der Teilnahme am sozialen Leben 

sowie Begleitung in Fragen der Partnerschaft und Sexualität; 
 2. Interessensabklärung, Förderung und Training im Bereich Beschäftigung und Arbeit; 
 3. Freizeitgestaltung, Unterstützung bei Entspannung und Erholung, Hobbys, Feste und Feiern; 
 4. Einsatz musisch-kreativer Mittel und von Bewegung zur Persönlichkeitsentfaltung; 
 5. Förderung von Wahrnehmung, Kreativität, Sinnesschulung und ästhetischer Bildung; 
 6. Begleitung bei Krankheit, Trauer, Tod (zB bei Angehörigen) mit dem Ziel der Sinnstiftung und 

Sterbebegleitung. 
(4) Die Berufsbezeichnung „Fach-Sozialbetreuerin“ oder „Fach-Sozialbetreuer“ mit dem jeweiligen 

Zusatz nach § 2 Z 2 lit. a bis c darf nur von Personen geführt werden, die 
 1. eine Ausbildung nach Abs. 5 oder eine gleichwertige Ausbildung nach § 6 absolviert haben oder 

deren Ausbildungsnachweis nach § 7 anerkannt wurde; 
 2. das 19. Lebensjahr vollendet haben; 
 3. die für die Erfüllung der Aufgaben erforderliche gesundheitliche Eignung und Vertrauenswür-

digkeit nach § 9 Abs. 2 und 3 besitzen und 
 4. die allenfalls erforderliche Fortbildung nach § 8 absolviert haben. 

(5) Die Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin oder zum Fach-Sozialbetreuer umfasst 1 200 Unter-
richtseinheiten theoretische Ausbildung und 1 200 Stunden praktische Ausbildung. Sie ist in mindestens 
zwei Ausbildungsjahren in einer Bildungseinrichtung oder durch Absolvierung einzelner Module in ande-
ren Ausbildungseinrichtungen zu absolvieren. Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozial-
betreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, und der Aufgaben nach den Abs. 1 bis 3 durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Ausbildung, die Ausbildungseinrichtung, das Lehrpersonal und die Prüfungen zu 
erlassen. 

§ 5 
Heimhelferinnen oder Heimhelfer 

(1) Die Aufgaben von Heimhelferinnen oder Heimhelfern bestehen in der Unterstützung betreuungs-
bedürftiger Menschen bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen Lebens. Heimhelferin-
nen und Heimhelfer führen ihre Aufgaben im hauswirtschaftlichen Bereich eigenverantwortlich unter 
Berücksichtigung der Anordnungen der Klientinnen oder Klienten sowie von Angehörigen anderer Sozial- 
und Gesundheitsberufe durch. Die Unterstützung bei der Basisversorgung führen sie ausschließlich unter 
Anleitung und Aufsicht von Angehörigen der Gesundheitsberufe durch. 
Sie sind insbesondere für folgende Maßnahmen kompetent: 
 1. hauswirtschaftliche Tätigkeiten (zB Sorgen für Sauberkeit, Ordnung, u. dgl.); 
 2. Beheizen der Wohnung, Beschaffung von Brennmaterial; 
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 3. Unterstützung bei Besorgungen außerhalb des Wohnbereichs (zB Erledigung des Einkaufs, Be-
sorgung von Medikamenten, sonstige erforderliche Wege); 

 4. Unterstützung bei der Zubereitung und Einnahme der Mahlzeiten; 
 5. einfache Aktivierung (zB Anregung zur Beschäftigung); 
 6. Förderung von Kontakten im sozialen Umfeld; 
 7. hygienische Maßnahmen (zB Wäschegebarung); 
 8. Beobachtung des Allgemeinzustands und rechtzeitiges Herbeiholen von Unterstützung durch 

andere Berufsgruppen; 
 9. Unterstützung von Pflegepersonen; 
 10. Dokumentation; 
 11. Unterstützung bei der Basisversorgung einschließlich der Unterstützung bei der Einnahme und 

Anwendung von Arzneimitteln. 
(2) Die Berufsbezeichnung „Heimhelferin“ oder „Heimhelfer“ darf nur von Personen geführt werden, die 

 1. eine Ausbildung nach Abs. 4 oder eine gleichwertige Ausbildung nach § 6 absolviert haben oder 
deren Ausbildungsnachweis nach § 7 anerkannt wurde; 

 2. das 18. Lebensjahr vollendet haben; 
 3. die für die Erfüllung der Aufgaben erforderliche gesundheitliche Eignung und Vertrauenswür-

digkeit nach § 9 Abs. 2 und 3 besitzen; 
 4. die allenfalls erforderliche Fortbildung nach § 8 absolviert haben und 
 5. die Tätigkeit im Rahmen von Einrichtungen ausüben, deren Rechtsträger entsprechende Quali-

tätssicherungsmaßnahmen vornehmen. 
(3) Die Ausbildung zur Heimhelferin oder zum Heimhelfer umfasst 200 Unterrichtseinheiten theoreti-

sche Ausbildung und 200 Stunden praktische Ausbildung. Sie ist in einer anerkannten Ausbildungsein-
richtung zu absolvieren. Die Landesregierung hat mit Verordnung nähere Regelungen über die Anerken-
nung von Ausbildungseinrichtungen, die Aufsicht, das Lehrpersonal, die theoretische und praktische 
Ausbildung, die Fortbildung und die Prüfungen zu erlassen. 

§ 6 
Gleichwertige Ausbildungen 

Ausbildungen oder Teile von Ausbildungen zur Diplom-Sozialbetreuerin oder zum Diplom-Sozialbe-
treuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (A), Familienarbeit (F), Behindertenarbeit (BA) und Behinder-
tenbegleitung (BB), zur Fach-Sozialbetreuerin oder zum Fach-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Al-
tenarbeit (A), Behindertenarbeit (BA) und Behindertenbegleitung (BB) sowie zur Heimhelferin oder zum 
Heimhelfer, die nach den Vorschriften einer anderen Vertragspartei der Vereinbarung gemäß Art. 15a  
B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, erfolg-
reich abgeschlossen wurden, gelten als gleichwertig. 

§ 7 
Anerkennung von Ausbildungen 

(1) Im Falle des Vorliegens anderer Ausbildungsnachweise als solcher nach § 6 hat die Landesregie-
rung auf Antrag einer Person Befähigungs- und Ausbildungsnachweise als Ersatz für Ausbildungen nach 
§ 3 Abs. 8, § 4 Abs. 5 oder § 5 Abs. 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Freizügigkeit anläss-
lich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 141, anzuerkennen. Die 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG sind auf Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und deren Fa-
milienangehörige, Begünstigte aufgrund des Abkommens zur Schaffung des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) und Personen, für die sich eine Gleichstellung aus Staatsverträgen ergibt, anzuwenden. 
Drittstaatsangehörige haben das Recht auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikation, sofern sie diese in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erworben haben oder die Berufsqualifikation in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union bereits anerkannt wurde und die Drittstaatsangehörigen aufgrund der 
Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaats-
angehörigen, ABl. Nr. L 016 vom 23. 01. 2004 S. 44, das Recht auf langfristigen Aufenthalt innerhalb der 
Europäischen Union haben. Antragsberechtigt sind alle Personen, die die Ausübung eines Sozialbetreu-
ungsberufs und die Führung einer Berufsbezeichnung nach diesem Gesetz im Burgenland beabsichtigen. 

(2) Die Berufsqualifikationen anderer Drittstaatsangehöriger als solcher nach Abs. 1 sind auf Antrag 
einer Person von der Landesregierung anzuerkennen. Die Landesregierung hat mit Verordnung in Anleh-
nung an die Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, in der Fassung der Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung be-
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stimmter Richtlinien im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. 
Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 141, die näheren Vorschriften über die Anerkennung dieser Ausbildungs-
nachweise zu erlassen. 

(3) Soweit die Berechtigung zur Berufsausübung in der Pflegehilfe nach dem Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 90/2006, nicht 
nachgewiesen wird, ist der Antrag auf Anerkennung gemeinsam mit einem Antrag auf Zulassung zur 
Berufsausübung in der Pflegehilfe oder auf Nostrifikation einer ausländischen Ausbildung nach dem 
genannten Bundesgesetz einzubringen; ausgenommen davon sind Anträge auf Anerkennungen als Diplom-
Sozialbetreuerin BB oder Diplom-Sozialbetreuer BB, als Fach-Sozialbetreuerin BB oder Fach-Sozialbe-
treuer BB sowie als Heimhelferin oder Heimhelfer. Die Verfahren sind zu koordinieren. 

(4) Bestehen wesentliche Unterschiede zu einer Ausbildung gemäß den Verordnungen nach dem § 3 
Abs. 8, § 4 Abs. 5 oder § 5 Abs. 3 und sind diese nicht durch Kenntnisse aufgrund einer bereits bestehen-
den Berufspraxis ausgeglichen, ist der antragstellenden Person entweder ein Anpassungslehrgang oder 
eine Eignungsprüfung vorzuschreiben, wobei die Wahl zwischen diesen beiden Maßnahmen zu ermögli-
chen ist. Die Landesregierung hat durch Verordnung entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich 
Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 141, die 
näheren Vorschriften über die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, insbesondere über den Inhalt 
und die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfungen, zu erlassen. 

(5) Der Eingang eines Antrags nach Abs. 1 ist innerhalb eines Monats zu bestätigen, und es ist dabei 
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Die Entscheidung über die Anerkennung hat bin-
nen kürzester Frist, längstens aber innerhalb von vier Monaten nach vollständiger Vorlage der erforderli-
chen Unterlagen zu erfolgen. 

(6) Die Landesregierung kann durch Verordnung festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise gemäß 
Abs. 1 als Ersatz für Ausbildungen gemäß den Verordnungen nach dem § 3 Abs. 8, § 4 Abs. 5 oder § 5 
Abs. 3 gelten. 

(7) Die Anerkennung einer Ausbildung durch eine andere Vertragspartei der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, 
gilt auch als Anerkennung nach diesem Gesetz. 

(8) Personen, die außerhalb Österreichs zur Ausübung eines Sozialbetreuungsberufs befugt sind, dür-
fen die dort zulässige Bezeichnung und allenfalls deren Abkürzung führen. 

§ 8 
Fortbildung 

Personen, die eine Berufsbezeichnung nach dem § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 Abs. 2 führen, sind 
verpflichtet, in regelmäßigen Abständen eine Fortbildung zu absolvieren. Die näheren Bestimmungen der 
erforderlichen Fortbildung haben durch die Landesregierung mit Verordnung unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozial-
betreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, zu erfolgen. 

§ 9 
Untersagung der Führung der Berufsbezeichnung 

(1) Auf Verlangen der Bezirkshauptmannschaft oder bei Städten mit eigenem Statut auf Verlangen 
des Magistrats haben Personen, die eine Berufsbezeichnung nach dem § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 
Abs. 2 führen, wenn Zweifel an der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung bestehen, das Vor-
liegen der erforderlichen Voraussetzungen binnen angemessener Frist nachzuweisen. 

(2) Die für die Erfüllung der Aufgaben erforderliche gesundheitliche Eignung und die Vertrauenswür-
digkeit sind durch ein ärztliches Zeugnis und eine Strafregisterbescheinigung nachzuweisen. Die Nach-
weise der gesundheitlichen Eignung und Vertrauenswürdigkeit dürfen bei der Vorlage nicht älter als drei 
Monate sein. Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger und deren Familienangehörige, Begünstigte aufgrund 
des Abkommens zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), Personen, für die sich eine 
Gleichstellung aus Staatsverträgen ergibt sowie Drittstaatsangehörige können statt des ärztlichen Zeug-
nisses den in ihrem Herkunftsstaat geforderten Nachweis der gesundheitlichen Eignung, wenn ein solcher 
dort nicht verlangt wird, ein von einer Behörde dieses Staates ausgestelltes ärztliches Zeugnis, vorlegen. 
Die Strafregisterbescheinigung kann bei diesen Personen durch eine entsprechende Bescheinigung aus 
deren Herkunftsstaat, werden dort solche Bescheinigungen nicht ausgestellt, durch eine eidesstattliche 
Erklärung, ersetzt werden. 
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(3) Nicht vertrauenswürdig ist, 
 1. wer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als 

einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist und 
 2. wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit der verurteilten 

Person die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Ausübung eines 
Sozialbetreuungsberufs zu befürchten ist. 

(4) Werden die Nachweise nach Abs. 1 nicht erbracht, hat die Bezirkshauptmannschaft oder bei Städ-
ten mit eigenem Statut der Magistrat die Führung der Bezeichnung eines Sozialbetreuungsberufs mit 
Bescheid zu untersagen. Die Untersagung ist erforderlichenfalls unter Bedingungen oder Befristungen 
auszusprechen. 

(5) Gegen Bescheide gemäß Abs. 4 kann Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat erhoben 
werden. 

§ 10 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
 1. trotz Untersagung nach § 9 Abs. 4 eine Berufsbezeichnung gemäß § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 

Abs. 2 führt; 
 2. eine Berufsbezeichnung gemäß § 7 Abs. 8 führt, ohne dazu berechtigt zu sein; 
 3. eine Berufsbezeichnung führt, die mit einer nach dem § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 Abs. 2 

verwechselbar ist, sofern die betreffende Person nicht aufgrund von § 7 Abs. 8 oder einer ande-
ren Rechtsvorschrift dazu berechtigt ist; 

 4. eine Ausbildungseinrichtung ohne Anerkennung betreibt oder Zeugnisse und Ausbildungsnach-
weise ausstellt, ohne dazu berechtigt zu sein. 

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 bis 3 sind von den Bezirkshauptmannschaften oder bei 
Städten mit eigenem Statut von den Magistraten mit einer Geldstrafe bis zu 2 000 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Verwaltungsübertre-
tungen nach Abs. 1 Z 4 sind mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu bestrafen. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Geldstrafen fließen dem Land zu. Die Strafgelder sind für soziale Aufgaben des Landes zu ver-

wenden. 

§ 11 
Umsetzungshinweise 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Dritt-

staatsangehörigen, ABl. Nr. L 016 vom 23. 01. 2004 S. 44; 
 2. Richtlinie 2004/38/EG betreffend das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen 

sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 
30. 04. 2004 S. 77; 

 3. Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom  
30. 09. 2005 S. 22, in der Fassung der Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung bestimmter Richtlinien 
im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 
20. 12. 2006 S. 141. 

§ 12 
Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die unabhängig von der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und 
den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, eine zweijährige Ausbildung an der Fach-
schule für soziale Betreuung des Vereins zur Errichtung und Erhaltung einer Fachschule für soziale 
Betreuung Pinkafeld erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung „Fach-Sozial-
betreuerin A“ oder „Fach-Sozialbetreuer A“ oder „Fach-Sozialbetreuerin BA“ oder „Fach-Sozialbetreuer BA“ 
zu führen. Personen, die unabhängig von der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund 
und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, eine dreijährige Ausbildung an der 
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Fachschule für soziale Betreuung des Vereins zur Errichtung und Erhaltung einer Fachschule für soziale 
Betreuung Pinkafeld erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung „Diplom-
Sozialbetreuerin BA“ oder „Diplom-Sozialbetreuer BA“ zu führen. 

(2) Personen, die eine Ausbildung oder Teile von Ausbildungen zur Heimhelferin oder zum Heimhel-
fer unabhängig von der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über 
Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 52/2005, erfolgreich abgeschlossen haben und bereits seit zwei Jahren 
bei Trägern ambulanter Dienste beschäftigt sind, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung „Heimhelferin“ 
oder „Heimhelfer“ bis zum 30. Juni 2009 zu führen. Ab dem 1. Juli 2009 sind sie nur dann berechtigt, die 
Berufsbezeichnung „Heimhelferin“ oder „Heimhelfer“ zu führen, wenn sie bis zum 30. Juni 2009 eine 
Ausbildung über die fehlenden theoretischen Ausbildungsteile sowie eine damit in Zusammenhang ste-
hende zusätzliche praktische Ausbildung gemäß § 5 Abs. 3 erfolgreich absolviert haben. 

§ 13 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz, LGBl. Nr. 74/2007, tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. 
(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes können ab dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen 

werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit diesem Gesetz in Kraft treten. 
 
 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Prior  Nießl 
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